HUNDESPORT PFÄFFIKON/ZH
CLUBHAUS-REGLEMENT

Aufsicht:
Die Instandhaltung und Pflege des gesamten Clubhausareals und der dazugehörigen Infrastruktur untersteht dem Materialverwalter. 

Zufahrt/Parkplätze:
Die Zufahrt zur Hütte und zum Übungsplatz hat in langsamen Tempo zu erfolgen. Beim Parkieren ist darauf zu achten, dass die Parkplatzmöglichkeiten optimal ausgeschöpft werden und kein Flurschaden entsteht. 

Umgebung:
Auf dem gesamten Gelände des Hundesport Pfäffikon und aller angrenzenden Wiesen und Felder besteht Kotaufnahmepflicht! Jedes Mitglied ist für die Entsorgung der Kotsäcke selber verantwortlich.

Benützung:
Die Benützung des Clubhauses mit sämtlichen Einrichtungen steht während der offiziellen Übungen allen Mitgliedern zu. Die Benützer sind verpflichtet, die Räumlichkeiten in einwandfreiem Zustand zu verlassen (Boden wischen, Aschenbecher leeren, usw.). 
SICHERHEIT 
Beim Verlassen des Hauses sind folgenden Sicherheitsaspekten besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken: 
- Der Gas-Haupthahn ist zu schliessen. Der Gashahn des Heizofens ist zu schliessen.Sämtliche Aschenbecher sind zu leeren (Vorsicht mit glimmenden Zigaretten) und sauber zu deponieren.Alle Fenster und Rolladen sowie die Geräteraum- und die Eingangstore sind sorgfältig zu verschliessen.Beim Verlassen der Hütte müssen alle in der Hütte aufbewahrten Schlüssel vollständig, gemäss aufgehängtem Schlüsselplan vorhanden sein.

Konsumationen :
Jede Konsumation wird gemäss aufliegender Preisliste bezahlt. Die aktuellen Preise werden durch die Hüttenfunktionärinnen aufgrund der geltenden - Einkaufspreise festgelegt. Bei Konsumationen ausserhalb des offiziellen Hüttenbetriebes ist das Geld in die dafür vorgesehene Kasse zu legen.

Übungsmaterial:
Das Material steht jedem Mitglied während der Übungen zur Verfügung und ist mit der notwendigen Sorgfalt zu behandeln. Nach Gebrauch ist das Übungsmaterial in sauberem Zustand zu versorgen. Beschädigte oder verlorene Gegenstände sind umgehend dem Materialverwalter zu melden. Bei grobfahrlässigen oder mit Absicht zugefügten Materialschäden haftet das Mitglied. 

Schlüsselordnung:
Vorstandsmitglieder und Funktionäre haben Anrecht auf einen durch den Verein gestellten Schlüssel.
Mitgliedern kann auf schriftlich begründetes Gesuch an den Vorstand ebenfalls ein Schlüssel abgegeben werden.
Schlüsselträger haften bei Verlust für die effektiv entstehenden Kosten.
Sind die erwähnten Bedingungen für den Besitz eines Schlüssels nicht mehr gegeben, ist dieser unaufgefordert und unverzüglich zurückzugeben. 

Privatanlässe:
Für die Benützung des Clubhauses zu Privatanlässen einzelner Mitglieder ist beim Vorstand die Bewilligung einzuholen. Dieser legt eine Benützungsgebühr fest.

Inkraftsetzung:
Dieses Reglement tritt nach Annahme durch die Generalversammlung in Kraft.
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